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Ressort: Politik

Nina Horaczek

"Das ist Politjustiz"
   JUSTIZ Weil er dazu aufruft, Folteropfer vor der Polizei zu verstecken, droht einem Flüchtlingshelfer der Prozess. Menschenrechtsexperten sprechen von einem "schweren Eingriff ins Recht auf Meinungsfreiheit".

   Terezija Stoisits ist empört. "Das, was mit Michael Genner gemacht wird, ist Politjustiz gegenüber Nichtregierungsorganisationen", kritisiert die grüne Menschenrechtssprecherin. Genner, Obmann der Flüchtlingsberatungs-NGO Asyl in Not, hat vor kurzem bei einem Vortrag in Innsbruck erklärt, man müsse traumatisierte Asylwerber und Folteropfer verstecken, damit diese die Chance auf ein Verfahren in Österreich haben. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen "Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen" gegen ihn. Denn laut Paragraf 115 des neuen Fremdenpolizeigesetzes, das mit 1. Jänner 2006 in Kraft trat, sind Menschen, die Asylwerbern helfen, unbefugt im Land zu bleiben, oder sie vor einer Abschiebung schützen, mit bis zu sechs Monaten Haft zu bestrafen. Und genau zu dieser "Beihilfe zu unbefugtem Aufenthalt" ruft der Flüchtlingsbetreuer laut Staatsanwaltschaft auf. Strafrahmen: bis zu zwei Jahre Haft.

   "Wenn es kriminell ist zu sagen, dass Flüchtlinge Schutz brauchen, und wir ihnen helfen, indem wir sie vor einer Abschiebung schützen, dann bin ich aber gerne kriminell", meint Stoisits. "Ein solches Vorgehen der Justiz ist ein schwerer Eingriff in das Recht auf Meinungsfreiheit", findet auch der Jurist und Menschenrechtsexperte Manfred Nowak. Dieser Paragraf 115 sei Teil einer immer stärkeren Kriminalisierung im Asylbereich, meint Nowak. "Man kommt als Vertreter von Asylwerbern sehr schnell in Verdacht, Fluchthelfer zu sein oder Menschen vor der Abschiebung zu schützen."

   Dabei ist, was Genner sagt, nicht unbedingt neu - nur wird seit einiger Zeit anders auf solche Aussagen reagiert. "Ich habe bereits 1991 in einem "Zeit im Bild"-Interview zur Situation von Asylwerbern in Österreich gemeint, wenn jemand in seinen Grundrechten gefährdet ist, würde ich ihn vor der Staatsgewalt verstecken", erinnert sich der damalige Caritas-Direktor Helmut Schüller. Die Justiz habe auf diesen Aufruf nicht reagiert. Dass Genner jetzt dasselbe sagt, kann Schüller verstehen. "Ich würde heute genauso handeln", sagt er, "es ist die Pflicht jedes demokratischen Bürgers, aktiv zu werden, wenn Menschenrechte verletzt werden - sei es, die von Menschenrechtsverletzungen betroffenen Personen zu verstecken oder laut dagegen aufzutreten."

   Im Jahr 2004 wurde erstmals gegen die Asylanwälte Nadja Lorenz und Georg Bürstmayr ermittelt. Lorenz sagte in einem Interview, "wenn schwer traumatisierte Menschen von Abschiebung bedroht sind, muss man ihnen helfen" - sie wurde wegen "Aufforderung zum Ungehorsam gegen Gesetze" angezeigt. Bürstmayr wiederum wurde der Schlepperei verdächtigt, weil er illegal nach Österreich eingereiste Tschetschenen "in fremdenpolizeilichen und asylrechtlichen Angelegenheiten beraten" hatte. Beide Verfahren wurden nach massiven Protesten - amnesty international sprach sogar von "politisch motivierter Verfolgung" - fallen gelassen. Und jetzt wird unter ähnlichen Vorzeichen gegen den bekannten Flüchtlingshelfer Genner ermittelt.

   Gründe, gegen Paragraf 115 zu verstoßen, gibt es laut Asyl in Not im Moment zuhauf. Seit Anfang des Jahres sind nämlich auch traumatisierte Asylwerber und Folteropfer nicht mehr vor Abschiebung geschützt. Stattdessen werden sie in jenes EU-Land zurückgeschickt, über das sie nach Österreich kamen. "Aber Länder wie die Slowakei oder Polen sind keine sicheren Drittstaaten", meint Genner, der seit fast zwanzig Jahren Asylwerber vertritt. So ist etwa für Tschetschenen die Chance, in der Slowakei Asyl zu bekommen, gleich null. In Österreich werden hingegen rund neunzig Prozent dieser von den russischen Behörden brutal verfolgten Minderheit als Flüchtlinge anerkannt. "In der Slowakei und in Polen droht ihnen dafür eine Abschiebung nach Russland, also in das Land, das sie verfolgt", meint Genner. Auch seien die Haftbedingungen in der Slowakei menschenunwürdig. Erst kürzlich berichtete der Standard von zwei Palästinensern aus dem Irak, die von den österreichischen Behörden in die Slowakei abgeschoben worden waren. Dort wurden sie gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Dann urinierten die Beamten auf ihre Köpfe. Ein weiterer Klient des Asyl-in-Not-Obmanns wurde gleich, als er mit seiner hochschwangeren Frau im Flüchtlingslager Traiskirchen ankam, von der Polizei verhaftet. Ein Gutachten eines auf Folteropfer spezialisierten Psychotherapeuten bescheinigt dem Tschetschenen zwar eine "höhergradige posttraumatische Belastungsstörung", trotzdem soll der junge Mann in die Slowakei abgeschoben werden.

   Als "völlig überschießend von den Behörden" bezeichnet deshalb auch SOS-Mitmensch-Sprecher Philipp Sonderegger die Vorerhebungen der Innsbrucker Staatsanwaltschaft gegen Genner. "Die Behörden sollten ihre Energie besser dazu verwenden, faire Verfahren in Österreich zu garantieren", fordert der SOS-Mitmensch-Sprecher. "Es wird niemand in Österreich kriminalisiert", sagt hingegen ein Sprecher von Innenministerin Liese Prokop (ÖVP). Dass Österreich in die Slowakei abschiebe, sei zulässig, schließlich handelt es sich um einen EU-Staat.

   Auch amnesty international möchte den Fall Genner genau beobachten. "Der Asyl-in-Not-Obmann ist sicherlich ein Menschenrechtsverteidiger im Sinne der Menschenrechtskonvention", meint Heinz Patzelt, Generalsekretär von amnesty international Österreich, "und wenn Menschenrechtsverteidiger unter Druck kommen, verfolgen wir das ganz genau." amnesty habe schon vor Inkrafttreten des Gesetzes davor gewarnt, dass jener Paragraf 115 auch auf Menschenrechtsberater von Nichtregierungsorganisationen angewandt werden kann, meint Patzelt, "aber wie üblich gab es keine Reaktion aus dem Ministerium".

   Michael Genner bleibt dabei, dass Traumatisierte und Folteropfer vor der Abschiebung geschützt werden müssen. Er kenne auch einige Kirchengemeinden und Privatpersonen, die das bereits tun. "Und ich werde selbstverständlich weiter dazu aufrufen, diesen Menschen zu helfen", meint der Obmann von Asyl in Not, "und wenn ich deswegen vor Gericht gestellt werde, habe ich wenigstens die Chance, öffentlich aufzuzeigen, wie Österreich mit Flüchtlingen umgeht."

